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kann ihm eine schuldhafte Verletzung der Schadensminderungspflicht nicht an-

spruchsmindernd entgegengehalten werden.

2. Rechtsfolgen der unterlassenen Schadensminderung

Nachdem die Obliegenheit zur Schadensminderung auf § 1304 ABGB zurückge-

führt wird, liegt eine Aufteilung des Schadens nach den gleichen Kriterien, also nach

den Verschuldensanteilen, nahe. Für die Schadensminderung wird sich oft abgren-

zen lassen, welcher Teil des Schadens bei einem obliegenheitsgerechten Verhalten

des Geschädigten nicht eingetreten wäre. Nur dieser Teil des Schadens wäre dann

zwischen Schädiger und Geschädigtem aufzuteilen. Für den Fall schuldhaft unterlas-

sener Schadensminderung wird aber – entgegen § 1304 ABGB – befürwortet, den

vermeidbaren Schaden allein dem Geschädigten aufzubürden.85 Dies  wird  in  der

Rechtsprechung des OGH zum Ersatz des Verdienstausfallschadens besonders deut-

lich. Danach wird auf den Schadensersatzanspruch des Geschädigten der Verdienst

angerechnet, den er in Beachtung seiner Schadensminderungsobliegenheit durch

Aufnahme einer zumutbaren Ersatztätigkeit hätte erzielen können.86 Allerdings

kommt das erst in Betracht, wenn der Schädiger dem Geschädigten eine konkrete

Arbeitsstelle in einer zumutbaren Ersatztätigkeit nachgewiesen hat und der Geschä-

digte die Aufnahme dieser Tätigkeit schuldhaft unterlassen hat.87 Dieser Nachweis

gelingt dem Schädiger aber nur selten.88

Gegen eine alleinige Tragung des vermeidbaren Schadens durch den Geschädig-

ten spricht, dass diese dem Grundgedanken des § 1304 ABGB entgegensteht, gerade

das beiderseitige Verschulden am eingetretenen Schaden zu berücksichtigen.89 Al-

lein die schuldhafte Unterlassung der Schadensminderung beendet die Zurechung

der Verletzungsfolgen zum Schädiger noch nicht, sondern führt, wie im Grundfall

des Mitverschuldens nach § 1304 ABGB, zu einer beiderseitigen Verantwortung für

den Schaden.
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